


 
 

 

Supplement zum Certificate of Advanced Studies BFH in 
Singstimme 
 
1 Angaben zur Qualifikation 

Die Inhaberin/der Inhaber der Qualifikation hat den Weiterbildungs-studiengang Certificate of 
Advanced Studies Singstimme ʹ Fehlfunktionen erkennen, abbauen, vermeiden erfolgreich 
absolviert. Er/sie wurde damit befähigt, Sängerinnen und Sänger (Amateure oder 
Professionelle), welche eine Stimmtherapie erfahren haben, wieder zurück zum Singen zu 
führen. Er/sie hört, wann eine Stimme Probleme hat und kann adäquat reagieren. Durch 
seine/ihre im CAS erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten kann er/sie Stimmstörungen 
vorbeugen. 
 

1.1 Hauptstudienfächer für die Qualifikation  
ʹ Angewandte Stimmphysiologie und Akustik    
ʹ Grundlagen ärztlich-phoniatrischer Arbeit 
ʹ Einblick in die Phonochirurgie 
ʹ Funktionelle und organische Stimmstörungen 
ʹ Grundlagen logopädisch-therapeutischer Arbeit; Stimmpflege 
ʹ Atem für Stimme, Sprache und Gesang 
ʹ Gesangspädagogische Arbeit im non-classical Bereich 
ʹ Gesangspädagogische Arbeit in der Klassik  
ʹ Umgang mit der kranken Singstimme aus gesangspädagogischer Sicht und im Sängerberuf 
ʹ Umgang mit einer kranken Singstimme aus logopädischer Sicht 
ʹ Schnittstellenarbeit Stimmtherapie Gesangspädagogik 
ʹ Psychodynamik der Stimmgebung 
ʹ Körperarbeit 
ʹ Besuch der Stimmwelten-Tagung 
 

1.2 Name und Status der Institution, die den Studiengang durchgeführt hat 
Hochschule der Künste Bern (HKB). Departement der Berner Fachhochschule (BFH). 

 
2 Angaben zum Niveau der Qualifikation 

2.1 Niveau der Qualifikation 
Certificate of Advanced Studies (CAS)  
 

2.2 Umfang und Dauer des Studiums 
Umfang: 12 ECTS-Credits. 1 ECTS-Credit entspricht einem durchschnittlichen Aufwand von 30 
Arbeitsstunden. Dauer: Teilzeit, 2 Semester. 

  



 

 

2ௗ/ௗ2 2.3 Zulassungsvoraussetzungen 
Zum CAS Singstimme werden einerseits GesangspädagogInnen mit einem Master Pedagogy 
oder einer gleichwertigen Ausbildung im Fach Gesang oder LogopädInnen mit einem 
Bachelor-Abschluss in Logopädie oder einer gleichwertigen Ausbildung zugelassen. Zudem 
wird eine mehrjährige Unterrichts- bzw. Berufserfahrung vorausgesetzt. In Ausnahmefällen 
und nur nach eingehender individueller Prüfung werden auch VertreterInnen anderer 
Berufsgruppen oder mit anderer Vorbildung «sur dossier» zugelassen. 
 
 

2.4 Zugang zu weiterführenden Studien 
Der CAS Dokumentarfilm kann mit anderen CAS-Studiengängen kombiniert zu einem Master 
Advanced Studies (MAS) weitergeführt werden. 

 
3 Weitere Informationen 

3.1 Informationen zur Hochschule der Künste Bern (HKB)  
Die Hochschule der Künste Bern (HKB) wurde 2003 als erste umfassende Kunsthochschule der 
Schweiz gegründet. Ihr Auftrag umfasst Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistung in 
Musik, Oper, Theater, Literarischem Schreiben, Kunst, Design und Konservierung-Restaurierung. 
 

3.2 Angaben zum Schweizerischen Hochschulsystem 
Das Hochschulsystem der Schweiz unterscheidet Universitäten und Fachhochschulen. Die 
beiden Hochschultypen mit ihrem je unterschiedlichen Auftrag stehen gleichwertig 
nebeneinander. Sämtliche Hochschulen mit Studiengängen in Musik, Theater, Tanz, Design, 
Kunst, Literarischem Schreiben und Konservierung-Restaurierung sind in der Schweiz den 
Fachhochschulen zugeordnet und verleihen Fachhochschultitel. 
 

3.3 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
Hochschule der Künste Bern, Weiterbildung, Fellerstrasse 11, CH-3027 Bern 
T +41 (0)31 848 38 15 | weiterbildung@hkb.bfh.ch | hkb.bfh.ch/weiterbildung 
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